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Beschluss vom 10. Februar 2022 
 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. …. 
 - Antragstellerin - 
 
 
 
2. …. 
 - Beteiligte Ziffer 2 -  
 
 
 
 
 
 
 
hat das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen 
Landeskirche und Diakonie in Württemberg/Erste Kammer durch den Vorsitzenden Richter 
am Kirchengericht (MVG) Herrn Ernst Amann-Schindler und die Beisitzenden Richter Frau 
Anna-Mareike Oetken und Herrn Reinhard Krämer im Kammertermin am 10. Februar 2022 

beschlossen:  
 
 

Die Anträge werden abgewiesen. 
  



 
 

Gründe 
 

I. 
 
Im vorliegenden Verfahren beantragt die Antragstellerin festzustellen, dass Einladungen und 
Tagesordnungen zu bestimmten MAV-Sitzungen fehlerhaft waren bzw. nicht rechtzeitig ver-
sendet wurden, bzw. festzustellen, dass gegen Beschlüsse der MAV verstoßen wurde und 
festzustellen, dass die MAV-Vorsitzende ihre Pflichten verletzt hat.  

 
Die Antragstellerin macht geltend, dass die Einladung und die Tagesordnung für die MAV-
Sitzung am 24. November 2020 fehlerhaft waren und wegen der Beanstandung dieser Feh-
ler zu Beginn der Sitzung der Tagesordnungspunkt Schiewek hätte vertagt werden müssen, 
da ohne Zustimmung aller MAV-Mitglieder eine Beschlussfassung nicht zulässig war. 
Weiter sei festzustellen, dass gegen Beschlüsse der MAV verstoßen wurde und festzustel-
len, dass durch die Nichtbeachtung der MVG-Vorschriften rechtswidrige Beschlüsse durch 
die MAV-Vorsitzende …. gefasst worden sind.  

 
 

Die Antragstellerin hat zuletzt beantragt,  
 

festzustellen, dass die Einladung und die Tagesordnung für die Sitzung am 24. Novem-
ber 2020 fehlerhaft waren und wegen Beanstandung dieser Fehler zu Beginn der Sitzung 
der Tagesordnungspunkt „Schiewek“ vertagt hätte werden müssen; 
 
festzustellen, dass die Einladung zur Sitzung am 15. Dezember 2020 nicht rechtzeitig 
versendet wurde und eine nachträgliche Abänderung der Einladung und Tagesordnung 
ohne Zustimmung aller MAV-Mitglieder nicht zulässig ist;  
 
festzustellen, dass durch den Verstoß gegen die Geschäftsordnung Punkt 1.3.2 sowie 
1.4.5 ….. gegen den verbindlichen Beschluss der MAV vom 3. November 2020, nämlich 
der Festlegung der Geschäftsordnung, verstoßen hat; 
 
festzustellen, dass die Nichtbeachtung der MVG-Vorschriften (§ 24 Absatz 2 MVG.Würt-
temberg in Verbindung mit der Geschäftsordnung) und der damit einhergehenden Her-
stellung rechtswidriger Beschlüsse durch die MAV-Vorsitzende, die MAV-Vorsitzende …. 
ihre Pflichten verletzt hat.  

 
 
Die Beteiligte Ziffer 2 beantragt,  
 

die Anträge abzuweisen.  
 
 
Sie trägt im Wesentlichen vor, die von der Antragstellerin erhobenen Vorwürfe würden nicht 
zutreffen. Es liege seitens der Beteiligten Ziffer 2 ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung 
Punkt 1.3.2 sowie 1.4.5 nicht vor.  
 
Es gebe keinen Mehrheitsbeschluss der MAV-Mitglieder, dass unter Rechtzeitigkeit eine Wo-
che zu verstehen sei.  
  



 
Die Beteiligte Ziffer 2 sei auch nicht der Auffassung, dass sie sich heraussuchen könne, ob 
sie sich an Beschlüsse halte oder nicht. Die Beteiligte Ziffer 2 verwahre sich auch gegen den 
Vorwurf eines sorglosen Umganges mit den Regelungen des MVG.Württemberg sowie der 
nicht mehr bestehenden Geschäftsordnung.  

 
Es werde bestritten, dass in Bezug auf die Einladung vom 15. Dezember 2020 ein Verstoß 
gegen die Geschäftsordnung vorgelegen habe. Bestritten werde auch, dass die Beteiligte Zif-
fer 2 sich geweigert habe, den Tagesordnungspunkt „Ergänzungen der Tagesordnung“ in die 
Tagesordnung aufzunehmen bzw. dass eine solche Ergänzung erforderlich gewesen sei.  

 
Letztendlich sei auch zu beachten, dass in dem vorliegenden Verfahren nicht die MAV, son-
dern ….. als Vorsitzende verklagt worden sei.  

 
Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf den Inhalt der ge-
wechselten Schriftsätze und der beigefügten Anlagen sowie die Protokolle über das Eini-
gungsgespräch vom 6. Mai 2021 und über den Kammertermin vom 10. Februar 2022 Bezug 
genommen.  

 
 

II. 
 
Der Antrag der Antragstellerin ist zulässig, jedoch unbegründet.  
 
1. Der Antrag ist zulässig.  

 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das vorliegende Verfahren gegen die MAV-Vorsit-
zende und nicht gegen die MAV als Gremium richtet. 
 
Nach Auffassung der erkennenden Kammer können grundsätzlich einzelne MAV-Mitglie-
der  Rechte oder Pflichten aus dem MVG, Württemberg zur gerichtlichen Prüfung stellen. 
Insoweit erweisen sich die zuletzt gestellten Anträge als zulässig.  
 

2. Der Antrag ist jedoch unbegründet, da ein einzelnes MAV-Mitglied keine Befugnis hat, 
das in den Anträgen der Antragsteller bezeichnete Verhalten der MAV-Vorsitzenden zur 
gerichtlichen Prüfung zu stellen. 
 
Für das Betriebsverfassungsgesetz vertritt die Rechtsprechung (vergleiche beispiels-
weise LAG Düsseldorf, LAGE § 81 ArbGG1979, Nummer 4) und die Kommentarliteratur 
(Fitting und andere, BetrVG, 31. Auflage, § 26 BetrVG, Randziffer 62) die Auffassung, 
dass einzelne Betriebsratsmitglieder keine Befugnis haben, ein Verhalten des Betriebs-
ratsvorsitzenden zur gerichtlichen Prüfung zu stellen.  
 
Nach Auffassung der erkennenden Kammer gilt dies auch für den Bereich des 
MVG.Württemberg, da die rechtliche Situation hinsichtlich der Befugnis, ein Verhalten 
des Betriebsratsvorsitzenden zur gerichtlichen Prüfung zu stellen, und hinsichtlich der 
Befugnis, ein Verhalten der MAV-Vorsitzenden zur gerichtlichen Prüfung zu stellen, de-
ckungsgleich sind.  
 
Nachdem sich aus dem MVG.Württemberg auch keine konkrete gesetzliche Regelung 
ergibt, dass MAV-Mitglieder die Befugnis haben, ein Verhalten der MAV-Vorsitzenden zur 
gerichtlichen Prüfung zu stellen, besteht ein solcher Anspruch der Antragstellerin nicht. 
 

  



 
Die Antragstellerin kann auch nicht geltend machen, dass sie bei rechtswidrigem Verhal-
ten der MAV-Vorsitzenden völlig rechtsschutzlos gestellt ist.  
 
Zum einen sieht das MVG.Württemberg in § 23 Absatz 1 die Abwahl eines MAV-Vorsit-
zenden bei unpflichtgemäßem oder unzuverlässigen Verhalten durch Mehrheitsentschei-
dung des MAV-Gremiums vor (vergleiche beispielsweise Fey/Rehren zum inhaltsglei-
chen § 23 MVG.EKD, dort Randziffer 5, ebenso Baumann-Czichon ebenfalls zu § 23 
MVG.EKD, hier Randziffer 4 und Joussen/Mestwerdt ebenfalls zum inhaltsgleichen § 23 
MVG.EKD, dort unter Randziffer 8).  
 
Im Übrigen kann die MAV-Vorsitzende gemäß § 17 MVG.Württemberg wegen grober 
Verletzung von Pflichten auch als MAV-Mitglied unter den in § 17 MVG.Württemberg ge-
nannten Voraussetzungen ausgeschlossen werden.  
 
Abschließend kann somit festgestellt werden, dass die Antragstellerin vorliegend keine 
Befugnis hat, das von ihr beanstandete Verhalten der MAV-Vorsitzenden zur gerichtli-
chen Prüfung gemäß den Regelungen des MVG.Württemberg zu stellen. Gegen dieses 
Ergebnis kann auch nicht eingewandt werden, dass damit einzelne MAV-Mitglieder völlig 
schutzlos einem rechtswidrigem Verhalten der MAV-Vorsitzenden ausgeliefert sind, da 
sowohl § 17 MVG.Württemberg als auch § 23 MVG.Württemberg rechtliche Möglichkei-
ten vorsehen.  
 
Dementsprechend war der vorliegende Antrag abzuweisen.  

 
 

III. 
 
Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Absatz 9 MVG.Württemberg nicht zu ergehen.  
 
  



 
§ 63 

Rechtsmittel 
 
(1) Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse des Kirchengerichts findet die Be-
schwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. § 87 Ar-
beitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung. Für die Anfechtung der nicht verfah-
rensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung. 
 
(2) Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn 
 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen, 
 
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat, 
 
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kir-

che in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines Bun-
desgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 
 

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen 
kann. 

 
Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden 
Vorschriften Anwendung. 
 
(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ohne mündliche Verhandlung. Die Ablehnung der Annahme ist zu begründen. 
 
(4) Das Kirchengericht in erster Instanz legt dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor. 
 
(5) Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin in 
dringenden Fällen allein treffen. 
 
(6) Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
sind endgültig. 
 
(7) Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Beschlussverfahren in der je-
weils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nunmehr Rechtsmittelgericht der Kirchengerichtshof der 
EKD, Herrenhäuserstraße 12, 30419 Hannover ist. 
 

 
 

  



 
 

Ernst Amann-Schindler 
Vorsitzender Richter am Kirchengericht 

    
 
 

 
 

Anna-Mareike Oetken        Reinhard Krämer 
Besitzende Richterin         Besitzender Richter 
 
 
 
 
 
 


